LeistungsbeschreibungAnlage 1 zum Vertrag 8/1000/S0839

[bookmark: _GoBack]
zur Rahmenvereinbarung:
„Notrufannahme und Personenbefreiung in Aufzugsanlagen gem. EN 81-28, BetrSichVO und TRBS 3121 im Verwaltungsbereich vom BwDLZ Kiel“

Grundlage:
Das BwDLZ Kiel betreibt als Auftraggeber (AG) 49 (Stand Februar 2026) Aufzugsanlagen in unterschiedlichen Liegenschaften. Die Aufzugsanlagen sind mit einem Notrufsystem gem. EN 81-28 der Fa. „Safe-Line“ ausgestattet. Da auf Grund der Betriebssicherheitsverordnung, der EN 81-28 und der TRBS 3121 die Notrufannahme und Personenbefreiung im 24/7 Stundenbetrieb an 365 Tagen im Jahr gem. den Vorschriften und Verordnungen sichergestellt werden muss, sind die Aufzugsanlagen durch den Auftragnehmer (AN) auf deren Notrufzentrale aufzuschalten. Der Notrufbetrieb und die Personenbefreiung sind nach Aufschaltung dementsprechend durch den Auftragnehmer kontinuierlich im 24/7 Stundenbetrieb an 365 Tagen durch geschulte Aufzugswärter nach TRBS 3121 / geschultes sachkundiges Personal sicherzustellen.
Der Betreiber einer Aufzugsanlage muss dafür sorgen, dass die Befreiung von im Fahrkorb/Fördermittel eingeschlossenen Personen zu jeder Zeit und in möglichst kurzer Zeit vorgenommen werden kann. Sollte der Aufzug zwischen zwei Haltestellen durch eine Betriebsstörung zum Stehen gekommen sein, sind vom Aufzugswärter die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Maßnahmen bei der Befreiung Eingeschlossener aus Fahrkörben von Aufzügen zu ergreifen. Die Aufzugsart, die verschiedenen Antriebssysteme, die Ausrüstungsunterschiede und die einsatzortspezifischen Umgebungsbedingungen erfordern jedoch unterschiedliche Maßnahmen. Die Technischen Regeln Betriebssicherheit (TRBS) 3121 enthält geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die vom Betreiber angepasst an seine Umgebungsbedingungen getroffen werden müssen, um die Personenbefreiung in angemessener Zeit gewährleisten zu können. Zu den technischen Maßnahmen gehört z. B. das Einrichten einer Möglichkeit zur akustischen oder visuellen Kommunikation mit einer hilfeleistenden Stelle. Als organisatorische Maßnahme muss vom Betreiber ein Notfallplan aufgestellt werden. Anhand der Festlegungen im Notfallplan sind die Hilfeleistenden regelmäßig zu unterweisen und es sind entsprechende Übungen durchzuführen. 
Parallel dazu sind die anlagenspezifischen Besonderheiten der Betriebsanleitung der Aufzugsanlage unbedingt zu beachten! Die Maßnahmen einhalten z. T. Eingriffe, die zu einer Gefährdung von Personen führen können.  Sie dürfen daher nur unter Beachtung entsprechender Sorgfalt von eingewiesenen oder sachkundigen Personen (Sachkundige Personen für Aufzugsanlagen, Aufzugswärter, Personal von Fachfirmen) durchgeführt werden.
Auf Grund der Vorgaben ist jeder Aufzugbetreiber gesetzlich verpflichtet, eine Personenbefreiung entsprechend der BetrSichV 2015 und den technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 3121 sicher zu stellen. Dazu muss im Sinne der TRBS 3121 „nach Betätigung des Notruftasters im Fahrkorb automatisch eine Verbindung zu einer ständig besetzten Stelle“ hergestellt werden.
Gegenstand

„Notrufannahme und Befreiung von eingeschlossenen Personen in Aufzugsanlagen gem. TRBS 3121, DIN EN 81 und BetrSichV 2015“ mit nachfolgendem Umfang


1. Notruf / Notrufzentrale
Die durch den AN betriebene Notrufzentrale muss nach DIN EN 81 Teil 28 gewährleisten, dass unter Beachtung der Notruffilterungen zur Missbrauchsvermeidung die gesamte Notrufinformation bis zur Empfangsbestätigung übertragen bzw. empfangen wird, nach Betätigung des Notrufs selbsttätig erfolgt und bis zur durchgeführten Notbefreiung aufrecht erhalten bleibt. Die technischen Anforderungen der Europanorm 81-28 sind zu erfüllen. Somit ist sicherzustellen, dass keine Anrufe verloren gehen. Weitere gesetzliche Vorgaben und Vorschriften in Bezug der Personenbefreiung sind durch den An zu beachten und einzuhalten. 
Es muss sichergestellt sein, dass die ständige Betriebsbereitschaft der Notrufeinrichtung im Fahrkorb durch regelmäßiges Simulieren des Notrufs geprüft wird (mind. alle drei Tage). Weitere zu beachtende Anforderungen während des Betriebes zur Notrufeinrichtung sind gem. Kapitel 6 (BetrSichV, TRBS 3121) einzuhalten. Vorzusehen sind ein automatischer Funktionstest, eine Missbrauchserkennung sowie eine Notstromversorgung. Die o.g. Maßnahmen sind durch den AN zu protokollieren.
Weiterhin ist durch die Notrufzentrale sicherzustellen, dass durch eine direkte und beidseitige Sprechverbindung zwischen der Zentrale und der Kabine die eingeschlossenen Personen durch entsprechend geschultes Personal betreut und beruhigt werden können. Zwischen der Notrufzentrale und der eingeschlossenen Personen soll immer wieder Kontakt aufgenommen werden können. Eingeschlossenen Personen ist bei akutem Bedarf jederzeit der Stand der Befreiung mitzuteilen.

2. Personenbefreiung
Die Personenbefreiung ist durch den Auftragnehmer kontinuierlich im 24/7 Stundenbetrieb an 365 Tagen durch geschulte Aufzugswärter / nach TRBS 3121 geschulten Personen/ geschultes sachkundiges Personal / nach TRBS 3121 geschulten Elektrofachkräften / nach TRBS 3121 geschulten Mechatroniker für Anlagen innerhalb von 30 Minuten sicherzustellen.
Bei Verzögerungen der Personenbefreiung ist die im Aufzug eingeschlossene Person durch die Notrufzentrale zu informieren. Der Kontakt ist stets aufrecht zu erhalten und Daten zur Personenbefreiung sind aktuell mitzuteilen.
Nach der Personenbefreiung ist die Ursache zu ermitteln. Der Aufzug ist durch Kennzeichnung „Außer Betrieb“ zu nehmen. Eine Meldung über die Personenbefreiung ist an den AG zu übermitteln.

Die Notrufaufschaltung der Aufzugsanlagen ist durch den AN sicherzustellen. Dazu ist die Software zu den Safe-Line-Notrufanlagen unabdingbar für den sicheren Betrieb, um alle Richtlinien, Verordnungen und Vorgaben einzuhalten.
Sämtliche Vorgaben für die sichere Befreiung und die Überwachung der Notrufanlagen sind einzuhalten.

3. Zwingende Vorgaben zu den Vertragskonditionen:

3.1 Preisgestaltung:
Von den Bietern sind je Aufzug nachfolgende Preise darzustellen:
Statische Preise
1. einmalige evtl. Einrichtungskosten 
2. Kosten für die Bereitstellung der Notrufzentrale inkl. unbegrenzter Notrufannahmen inkl. Bereitschaftsgebühr
bezogen auf ein Jahr;
Anlassbezogene Preise
1. Preis (Festpreis) für eine Personenbefreiung je Einsatz inkl. An- und Abfahrt, inkl. evtl. Überstunden- / Wochenendzuschläge ohne Instandsetzung/Inbetriebnahme der jeweiligen Aufzuganlage einschließlich aller weiteren Kosten je Personenbefreiung unabhängig vom Zeitpunkt des Einsatzes.
Zuschläge über den für die Personenbefreiung vereinbarten Festpreis hinaus sind nicht zulässig!

3.2 Anforderungen und Bedingungen:
3.2.1 Die Notrufzentrale muss ständig in Betrieb und besetzt sein. Auch bei Netzausfall muss sie funktionsfähig bleiben. Ist der Notdienst aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, Notrufe zu empfangen, muss eine Ersatzeinrichtung zur Verfügung stehen. Aufzugnotrufe dürfen nicht beeinträchtigt werden, auch wenn das Übertragungssystem und/oder die Notrufzentrale für andere Datenübertragungen genutzt wird.
3.2.2 Wird ein Notruf einmal aufgegeben, dann muss dieser in der Notrufzentrale bis zur Bearbeitung gespeichert werden. Die Notrufzentrale muss den Notruf mit Datum und Uhrzeit dokumentieren können. Nach Eingang des Notrufs in der Notrufzentrale muss eine Sprechverbindung zur Kabine hergestellt werden. Um eine angemessene Verbindung zwischen eingeschlossener Person und dem Notdienst zu ermöglichen, ist ein Notrufsystem mit einer 2-Wege-Sprechverbindung in jeder Kabine montiert; dieses ist SIM basiert und vom AN auf die betriebene Notrufzentrale aufzuschalten
3.2.3 Der Zeitraum zwischen Empfang der Notruf-Information in der Notrufzentrale und dem Senden der Empfangsbestätigung sollte so kurz wie möglich sein und nicht mehr als 5 Minuten betragen. Um diese Reaktionszeit zu ermöglichen, sind folgende organisatorische Voraussetzungen für die Notrufzentrale zu gewährleisten:
· Eine geeignete Hardware zum erforderlichen Bearbeiten der angeschlossenen Anlagen (insbes. ausreichende Kommunikationseinrichtungen) in der Notrufzentrale
· Personal
· Ausgebildete Personen zur Befreiung eingeschlossener Benutzer
· Einen Ersatz-Notdienst
Zwischen Notrufabgabe und dem Eintreffen des Hilfeleistenden sollte eine halbe Stunde nicht überschritten werden.
Die Notrufeinheit muss Notrufinformationen an ein Einsatzziel senden können. Personen, die mit der Bearbeitung von Notrufen zu tun haben, sollten dafür geschult sein.

3.2.4 In Sachen Kommunikation sollte der Notdienst:
· sich vergewissern, dass die Identifizierung des Notrufs vollständig und richtig empfangen wurde.
· Jederzeit die 2-Wege-Sprechverbindung zur eingeschlossenen Person gewährleisten, um mit ihr über den Stand der Befreiung zu sprechen.
· Wiederholt mit der eingeschlossenen Person sprechen können, um beispielsweise Panik zu verhindern.
· 
3.2.5 Aufgaben Befreier/Hilfeleistender
Der Befreier/Hilfeleistende muss über sein Eintreffen an der Anlage, spätestens nach der durchgeführten Befreiung, die Notrufzentrale unterrichten. Diese Mitteilung ist von der Notrufzentrale zu dokumentieren. Bei Notrufende muss das Notrufsystem in der Lage sein, dem Notdienst mitzuteilen, dass niemand mehr im Aufzug eingeschlossen und der Notruf erledigt ist. Das Zurücksetzen der Notrufeinheit muss aus der Ferne möglich sein. Die Anlage muss (selbst während einer Funktionsprüfung) vom Notdienst zu identifizieren sein.
Der Aufzug ist zu sperren sofern der Mangel, technische Defekt eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme des Aufzugs nicht gewährleistet. Das BwDLZ Kiel ist über die Sperrung zu informieren, nach Dienst am darauffolgenden Tag, damit Instandsetzungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

3.3 Automatische Notrufprüfung und die Dokumentation
Die Notrufeinheit wird zu Prüfzwecken das Eingangssignal eines Notrufs so häufig, wie es die Sicherheit des Benutzers bei bestimmungsgemäßer Nutzung des Aufzugs erfordert, mindestens jedoch alle 3 Tage, automatisch simulieren (automatische Prüfung) und nachfolgend eine Verbindung zur Notrufzentrale aufbauen. Dieser Testanruf ist zwingend zu dokumentieren und beim Ausbleiben sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (BwDLZ Kiel über Funktionsstörung unterrichten).

3.4 Permanente Erreichbarkeit 24/7/365
Gemäß Betriebssicherheitsverordnung Anhang 1, Punkt 4.1 ist eine  permanente Erreichbarkeit gefordert. Über das in den Aufzugsanlagen vorhandene Zweiwege-Kommunikationssystem ist ein dauerhafter Sprechkontakt zwischen eingeschlossenen Personen und der ständig besetzten Ansprechstelle zu gewährleisten. Neben einer permanenten Selbstanalyse von Alarmtasterfunktion, Hauptstromversorgung und Back-Up-Batterie ist ein Funktionstest der Telefonverbindung gem. den TRBS zu garantieren 

4. Anforderungen an Bieter:
1. Anmeldung der Mitarbeiter beim Technischen Gebäudemanagement (TGM) und zuständigen Meister, damit jederzeit Rücksprache erfolgen kann.
2. Einhalten der Arbeitsschutzvorgaben durch den AN. Nur eingewiesenes, geschultes und sachkundiges Personal ist mit der Personenbefreiung aus den Aufzugsanlagen zu betrauen. Eine Einweisung der Aufzugsfirmen, wie z.B. Fa. Prey, Schindler, MS-Aufzüge, Kone, Lutz, Osma, ist nachzuweisen und vorzulegen. Die Liste mit der Übersicht der Aufzugsanlagen ist dementsprechend anzuwenden bzw. für die Nachweise zu nutzen! Des Weiteren sind auf Grund der elektrischen Baugruppen für die Personenbefreiung qualifizierte Personen, Elektrofachkräfte / Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten, einzusetzen. Die Betriebssicherheitsverordnung sowie sämtliche Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

5. Sonstiges:
1. Keine Gestellung von Arbeitsgerät durch Auftraggeber.
2. Schlüssel der Aufzugsanlagen sind bei der Wache oder in Schlüsselkästen hinterlegt.
3. Eine abschließende Einweisung in die Aufzugsanlagen und Örtlichkeiten sowie Vorgehensweise mit den Wachen erfolgt nach Vertragsschluss
4. Leistungsbeginn 01.06.2026 (ggf. Vorab ca. 1 Monat Aufschaltung der Notrufanlagen).	

